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Gremium Zuständigkeit 

19.10.2023 Ortsbeirat Golm Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsbeirat möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, den Deich in Höhe des Stichkanals (Zernseeseite) 
durch geeignete Maßnahmen gegen das Befahren mit Wohnmobilen und das Abstellen zu 
sichern.  
 
Zugleich wird darum gebeten, als zusätzliche Maßnahme Schilder (gemäß nachstehendem 
Beispiel einer möglichen Beschilderung in der Anlage) beidseitig des Weges aufzustellen, 
um auf das Campingverbot zu verweisen. 
 
Begründung: 
 
Bei dem Deich handelt es sich um eine Hochwasserschutzanlage, deren Funktionsfähigkeit 
aufrechtzuerhalten ist. 
 
Regelmäßig wird der Deich mit Wohnmobilen und Fahrzeugen befahren und wird als 
Camping-/ Übernachtungsstandort genutzt, was dem Deichprofil nicht zuträglich ist. Da sich 
die Deichkrone aus Richtung Grube kommend auf Höhe der Straßenoberfläche befindet, ist 
für die Besuchenden nicht zweifelsfrei erkennbar, dass es sich hier bereits um eine 
Hochwasserschutzanlage (Deich) handelt. In Abstimmung mit den Teilnehmern der 
Deichschau (Landesumweltamt, Untere Naturschutzbehörde, Untere Wasserbehörde), 
wurde wiederholt empfohlen, den Bereich deutlich sichtbar abzugrenzen. Denkbar wäre auf 
der Breite von ca. 12m eine mit Ketten ergänzte Bepollerung zur Kenntlichmachung. 
Zugleich böte diese Ausführung die Möglichkeit, die regelmäßige Pflege des Deiches nicht 
weiter zu beeinträchtigen.  
 
Durch das zunehmende Abstellen von Wohnmobilen auf beiden Seiten des Weges Am 
Stichkanal, sind zudem ein erhöhtes Abfallaufkommmen, offensichtlich Hausmüll, und z.T. 
erhebliches Zerfahren der Seitenflächen zu verzeichnen. Unter der Voraussetzung, dass die 
Sportfischer ehrenamtlich die Leerung des Müllbehälters am Standort übernehmen, erfolgte 
dessen Aufstellung. Während anfangs eine wöchentliche Leerung ausreichte, um ein 
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sauberes Bild am Rastplatz Stichkanal zu erhalten, ist in den Sommermonaten nunmehr eine 
tägliche Leerung notwendig, was ehrenamtlich bereits in der Saison 2023 nur noch mit sehr 
hohem Aufwand und ab der kommenden Saison nicht mehr zu leisten sein wird.  
 
Der Wunsch, das Parken von Wohnmobilen vor Ort einzuschränken, ist bereits mehrfach im 
Ortsbeirat vorgetragen und verschiedene Möglichkeiten diskutiert worden. Durch eine 
geeignete Ausschilderung würde hinreichend kenntlich gemacht, dass es sich nicht um 
Wohnmobilstellplätze handelt, und Handlungen des Ordnungsamtes autorisieren.   
 
Anlagen: 

1 Beispiel für Beschilderung öffentlich 
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